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Sehr geehrter Hen: Bockstette, sehr geehrter Herr Dr. Schmitz, 

zu obigem Gesetzesvorhaben liegen mir der Entwuxf mit Begründung und die 
Stellungnahme dea Lesben- und 8chwulenverbandes (L8VD) vom 10.1:.2009 vor. 
Die in der SteUu1;lgnahme des LSVD genannten Punkte teile ich voU und ganz, 
wie auch dIe zusammenfassende Bewertung. Der Entwurf enthält viele für die 
Betroffenen positive Elemente, allerdings auch Regelungen, die selbst i,m 
Vergleich zU.rn bisherigen TSG als Verschlechterungen anzusehen sind. 
Da der .Entwurf unter dem Zeichen einer Liberalisierung steht. sollte generell 
auf solche verschlecbternden Regelu.ngen verzichtet werden. 

Oa, d.er LSVD schon SteUung genommen hat, werden meine Anmerkungen 
hauptslichlich rechtstechnischer Natur, sein. 

1) Wie der LSVD bereits hervorgehoben hat, stellt das Edo,rdemis der 
"unumkehrbaren'" Überzeugung, dem anderen Geschlecht anzugehören, was 
auch noch sicher 'feststehen muss, eine .Erschwerung selbst im Ve:rgleich zum 
bi,aherigen TSG dar, das ei.ne hohe Wabrscheinl.ichke1t ausreichen lässt. 
Damit wird sich nach "wie vor i.n vi,elen Fällen das Problem stellen, dass der 
Facharzt, der die Voraussetzu.ngen des § 1 begutachten soll, einerseits die 
Vornamensänderu,ng aus therapeutischen Gründen befO.rwortet, andererseits 
aber diese sicher. feststehende unumkebrhare Überzeugung nicht mit der vom 
Gesetz verlangten Sicherheit bestätigen kann. 
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Dieser von § 1 ve,rbngte hohe Grad an SicherhcH tst our für ,medizinische 
Maßnahmen saChgerecht, die .ja nicht rückgängig gemacht werden können, 
nicht dagegen für die Vornamensänderong. 

Ich halte es daher für dringend erforderlich, Punkt 1 der lSVD-SteHungnahme 
trrnZu8et~en. 

2) Zur Situation ausUindiscber Transsexueller: In der kurzen Zeit der Neu
,regelung hat si,eh in der Gerl.chtapraxi,g .bereits herauskristallisiert, dass d.as 
Erfordernis der Vergleichbarkeit Probleme aufwirft. Die Gerichte mcl.nen. zum 
Teil, dass es ausreicht. wenn der Heimatstaat überhaupt die Änderung der 
Geschlechts~ugebörigkeit und der Vornamen zulässt, und sei es erst. nach der 
operativen Geschlechtsumwandlung. Bereits das sei eine vergleichbare Rege
hmg. 
Es sei dagegen nicht erforderlich, das8 der Heimatstaat die Möglichkeit einer 
isolierten Vornamensänderung ohne medizinische Eingriffe vorsehe. 
Diese Auslegu:ng bedeutet, dass ausländische Transsexu.eUe, filr deren 
Heimatstaat das zutrifft (wie z.B. Frankreich, Italien und die Türkei), die Vor
namensanderung :nach § 1 TSG nicht in Anspruch nehmen kÖlluen, obwohl 
tnsoweit keine vergleichbare Regelung des Heimatstaates best.eht 
Die Ncu:regelung durch das TSRRG sollt.e daher klarstellen, dass das Erfordernis 
der Vergleichbarkeit sich auf heide Lösungen bezieht. 

Textvorschlag: 

Fassung des § 1 Abs. 2 NI'. 4~ TSRRG: als Ausländer, dessen Hetmatrecht keine § 
1 oder § 8 di.eses Gesetzes vergleichbare Regelung kennt, ..... 

3) Nach § 1 Abs. 3 TSRRG ist dem Antrag ein fachärztliches Zeugnis beizu.fflgcn . 
.Das Geset?; sollte zu.sätdich d.ie Möglichkeit vorsehen, dass dieses Zeugnis vom 
Gericht eingeholt wird. § 5 Abs. 3 Satz 2 ist insowen nicht ei.nschHlgig; dies 
betrifft den Fan eines zy~ätzU~hm;J Gutachtens. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 bedingen, dass der Facharzt 
eine ausftlhr.Ucbe Stellungnahme fertigen muss, :Wr die nicht unerhebliche 
KosteTl entstehen. Da i.8t es ja ui,cht mit einem Drei.r.cHer oder einer hal.ben 
Seite getan. 
Die atme Partei, der PKH f(ir das Verfahren zu hew:Uligen ist, ml,ISS die 
Möglichkeit haben, dieses Zeugnis kostenfrei 'w. erlangen. 
In einem getichtlichcn Auftr.ag können die gesetzlichen Voraussetzungen auch 
präziser und zutreffender genannt werden~ als sie vielleicht VOm Antragsteller 
an den Arzt weitergegeben werden. 

T{~.l(tvorschlag: 

.Ein neuer § 1 Abs. 4 TSRRG: 

Auf Antrag des Antragstellers holt das Gericht das fachärztliche Zeugnis gemäß 
Abs. 3 bei dem von ihm bena.nntcn Faeh.ar~ ein. 

http:Auftr.ag
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Der jct~,ge Ahs. 1, wird Abs. 

m Zu § 3 J'SRRG-J~ 

1) Nach § 3A.ba. 1 Satz 2 soll der gesetzliche Vertreter eines Minderjährigen Jür 
einen Antrag nach § 1 der Genehmigu.ng des FamG ,bedürfen. 
Nach bisherigem Recht können mil1detjährige Tra.nssexueUe den Antrag selber 
stellen, benötigen allerdings die Zustimmung ihrer/ihres gesetzlichen 
Vertreter/so Ob nun die/der Transsexuelle d,en Antrag mit Zustimmung der 
gesehlichen Vertreter steUt oder gleich die gesetzlichen Vertreter. In der Regel 
also die Eltern, ist vielleicht nu:r cloe ,Formalie . 

.Es schie:6t aber Ober 011,8 Ziel hinaus. dass sie die Zustimmung d,es FamG 
benütigen sollen. Oie Fälle~ in denen sich die TranssexuaUtöl bereUs im 
Jugendalter so deutlich manifesti,ert, dass die Eltern einen Facba,rzt 
hinzuziehen, der dann ja zum Ergebnis einer irreversiblen Transsexualität 
kommen muss, bevor der Antrag gesteHt werden kann, und dann, um threm 
Kind Schwierigkeiten zu, ersparen, bereit sind, ei.nen Antrag auf 
Voroamensänderung ?tJ, steUen, sind diagnostisch eindeutige Fäll.c. 
Durch das Erfordernis der Zustimmung des FarnG wird l{eine weitere 
diagnostische Sicherbeit gewonnen, sondern das Verfahren nur unnötig 
verzögert .. Es werden dann letztlich zwei verschled,eoe Verfahren gefiihn, erst 
vor d.em FarnG und dann vor dem BetrG. Dies ist in der spezifischen Situation 
Jugendlicher in der Scbul- oder [.ehralls.bildung besonders prekär. Aufgrund 
von Schwiengketten mit Lehrern oder vor allem Mitscbiilern kann die gesamte 
Ausbildung geffibrdet sein! 

Ich balte es daher für dringend geboten, § 3 Ahs. 1 Satz 2 zu streichen .. Es sind 
seit 1993 (der Aufhebung (les Mindestalters bei § I TSG durch das BVerfG) 
keine FäHe bekannt geworden, die eine solche Besti.mmung nahe legen wilrden.. 

Zu § 3 Abs. 1 5at?: 1 habe ich die Frage, ob es volljtlhn.ge beschränkt 
ge6cbitf1sfähige Personen uberhaupt gibt. Diese .Rechtsftgur wurde doch durch 
das BetrG abgescbafft. 

2) Es i$lt jerienfaUs im Verfahren nach § 1 n.leht sachgereCht, d,ass d.er :Ehegatte 
oder Lebenspartner des Ant:tagsteHers Beteiligter des Verlahxens sein soll und 
damit die Möglichkeit hat, die Vomamensände:rung ~u trerhindern od.cr jeden
falls erheblich hinauszuzögern. 

Dies ist auch wieder eine Verschlechterung im Vergleich zur bestehenden 
Recht'llage. Der Ehegatte ist nicht Beteiligter im Verfahren nach § 1 TSG. Es hat 
sich kein Bedarf herausgestellt. daran etwas zu ändern. 
Im Bereich des § 8 TSRRG geht es um dj.e Frage, ob der Ehegatte oder 
Lebenspanner der Fortffihr.uug der Ehe bzw. der :Fortführllng der Lebenspart,
nerschaft als Ehe zustimmt. Hier mag es sinnvoll sein. dem Ehega.tten bzw. 
Lebensparl:ner ei.ne BeteiligtensteUung einzuri:lumen. Bei § 1 TSRRGbleibt die 
Sachlage jed.och unverändert. 

http:volljtlhn.ge
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Nach dem Entwurf muss das Geri.cht die Bet.eiligten persönlich anhören. Das 
hieße. dass Ehegatten oder Lebenspartner dadurch, dass sie der Anhörung fern 
ble'iben! die Vomamensänderung verhindern können. 

Außerdem können die Ehegatten oder Lehenspartner gegen die Vornamens
ilndemng Rechtsmittel einlegen. 

Das i81~ mit Vcrlm.lb gesagt, absolut. indIskutabel und slellt einen verfassungs
widrigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der/des Transsexuellen dar. Im 
einzelnen verweise ich dazu auf die Stellungnahme des LSVD. 

Es ist widersinnig, einerseits den Vertreter des öffentlicben Interesses abzu
schaffen, um Verfahrensverz()gerungen zu, ve:rrneiden~ andererseits aber ei,ne 
Erschwcnmg elnzubaueTl, die d:ie BetrQffenen. im Einzelfall viel stärker bela.stet. 
nämlich immer dann, wenn der Ehe- oder Lehenspart.ner die Transsexualität 
ablehnt und die Konsequenzen daraus verbindern wilL 

Im Zu § 5 TSRRG-..E 

§ 5 Abs. 2 sieht die ,persönHcbe Anhörung "der Beteiligten" vor. Wenn der 
Gesetzgeber nun unbedingt an der ßeteHigtensteHung von Ehegatten und 
Lehenspartru~m festhalten will. ist aber zumindest eine Regelu.ng erford,erlich, 
dass die Anhörung des .Ehegatten oder Lebenspartners nicht mehr erforderlich 
ist, wenn sie/er ei.ne:m Anhönmgstermin ohne genügende Entscbuldigung fern 
geblieben 1st. 

Auß~rri.em soUte die Möglichkeit von Ehegatten oder Le,benspartne.m, 
Rechtsmittel einzulegen, ausgeschlossen werden. 

Te'1(tvorschlag: 

§ 5 Abs. 2 erhält zusätzlich :folgenden Satz 2: 

Die Anhc'Jnmg des Ehegatten od.ertebenspartners ist nicbt. m.ehr erforderlich, 
wenn er einem Anhünmgstcrmin ohne genfigende .Entschuldigung fern geblic
ben 1St. 

§ 5 Abs. 4! erhält folgende Fassung: 

Der Ehegatte oder tebenspar.tner kann gegen eine dem Antrag stattgebende 
Entscheidung kci.n Rechtsmittel einlegen. 

,Eine Bestimmung des bisherigen Inhalts des § 5 Abs. 4, tst entbehrUch, da nur 
der Antragsteller (im FaUe der Ablehnung) ein [{echtsmittel einlegen l<ann. 

tJ4/tJJ 
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IV) Zu § 8 TSRRG .. E 

J) Wed.er d.er Text des Gesfltzentwurf:s noch die Begründung äußern sich dazu, 
was darunter zu verstehen i.st, dass die Betroffenen "in körperlicher Hinsicht 
dem Erscheinungsbild des anderen Geschlechts angepasst" sind (§ B Abs. 1 NT. 
2 b). 
Das ist für die Rechtspraxis unpra.kUkabel~ jedenfalls in den Fänen~ in denen 
das operative Maß d.er Anpassung hinter de.n zU.r ZeU von § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
TSG geforderten Eingriffen zurOckbleibt. 
Um dies zu vermeiden, soUten jedenfalls in der Begriindung konkrete Hinweise 
gegeben werden. Zur Erzielung der dauernden Fmtpfl.anzungsunfähigkeit sind 
in der Regel operative Eingriffe (';rforderIich (bei Mann zur Frau Entfernung der 
Hoden; bei Frau zum Mann Entfernung der inneren Geschlechtsorgane). 
Reichen di.ese auch ffu' die Nr. 2 baus? 

2) Ganz wichtig ist der in der Stellungnahme des LSVD hervorgehobene 
GeSichtspunkt, dass auc.h bei l.ehenspartnern, die zu.sammen .bleiben wollen, 
dje Fortftihrung al.8 Ehe gewünscht wird, da sie verschiedengeschlechtUch 
empfinden und nach der Personenstandsändenmg des transsexuellen Partners 
auch rechtnch ein verschied.engcschlechtlicbes Paar sind .. 
Ansonsten stellt sich die rech tUche Frage, ob das Paar dann umstandslos 
bei.ratenkann oder dafiir zunächst die Lebenspannerschaft. gerIchtlich 
aufgehoben werden muss. D1.ese Frage hat schon die Gerichte beschäftigt und 
wird in der Kommentarliteratur unterschIedlich beurteilt. Zu beriicksichtigen 
ist hierbei, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Aurhebung der 
Lebenspartnerschaft mangels Getrenntleben (vgl dazu § 15 LPartC) 1.11 solcben 
FäHen nIcht vorliegen. 
Zur Vermeidung solcher Schwierigkeiten ist die Umsetzung des Textvorschlagea 
des LSVD (Stellungnahme S. 6 uuten, 7 oben) d.ringend geboten. 

V) Schließljch und endlich ist eine Erweiterung des Personenkreises, der eine 
Nachhenrkondung der Geburt nach § 36 Abs. 1 rStG beantragen kann, auf 
ausländische Transsexuelle notwendig, di.e eine Vornamensändenmg nach § 1 
rSSRG oder eine Änd,erung ihrer rechtlichen Gescblechtszugehörig)<eit nach § 8 
TSSRG erreicht baben. 
Ansonsten können sie keine nenen Personenstandsu.rkunden erhalten, die thre 
nenen Vornamen und/od(l.t:' die neue Geachlechtszugehörigkcit wiedergeben. 
Denn der Heimatstaat, der keine vergleichbaren Regelungen kennt (was ja 
Vorausset?;ung ftlr die Anwendung des deutschen TSSRG ist), wi.rd nicht bereit 
sein, entsprechende Personenstandsurkunden aU87.UsteUen . 

.leh wäre dem HMI sehr dankbar, wenn die vom LSVD und von mir gemachten 
Ändenmgsvorschläge i.n das TSSRG elngearbeitet werden k.önnten. Das neue 
Gesetz soll ei.n Uberalisierungsgesetz sein und in der Recbtspraxis auch 
funktionieren. Dafiir erscheint elie Umsetzung unserer Vorschläge notwendig. 

Mit freundlichen Glilßen 




